
 

Medienmitteilung 
vom 2. Juni 2023 

 

Auflösung des „Letter of Intent“ zum Zeughausareal 

Der Medienmitteilung des Stadtrates vom 2. Juni 2023 
entnehmen wir, dass dieser beschlossen hat, den Letter 
of Intent (LOI) zwischen Kanton und Stadt Schaffhausen 
zum Zeughausareal aufzulösen. 
 
Das Museum im Zeughaus nimmt diesen Beschluss des Stadt-
rates mit Erleichterung zur Kenntnis. Damit dürfte für den  
Kanton Schaffhausen der Abbruch der Gebäude im Zeughaus-
areal, aber auch die Kündigung des Mietvertrages mit dem  
Museum im Zeughaus vom Tisch sein.  
 
Der Letter of Intent vom 17. Oktober 2018 sieht ja vor, dass der Kanton das Zeug-
hausareal der Stadt verkauft und entsprechend den Vorgaben der Stadt vor dem 
Verkauf alle Gebäude abreisst, welche die Stadt nicht übernehmen will. Geplant 
war, dass das Hauptgebäude mit beiden Seitenflügeln durch den Kanton abgeris-
sen wird. Gleichzeitig hat sich der Kanton verpflichtet, den Mietvertrag mit dem Mu-
seum im Zeughaus zu kündigen. 
 
Der Quartierverein, das Museum im Zeughaus, der Heimatschutz Schaffhausen, 
der WWF, das Schaffhauser Architektur Forum SCHARF und unzählige Persönlich-
keiten in Stadt und Kanton Schaffhausen haben sich für den Erhalt des Zeughaus-
areals in der heutigen Form engagiert. Ein Abbruch des Hauptgebäudes mit seinen 
beiden Seitenflügeln hätte dem klaren Willen der Bevölkerung widersprochen. 
 
Damit hat das ehemalige Zeughaus auch nach 150 Jahren die Chance, dass nach 
dem Auszug des Zivilschutzes und der Polizei die freiwerdenden Flächen durch 
ganz verschiedene Gruppierungen ideal genutzt werden können und so das Zeug-
haus für die Bewohner des Quartiers und für die Schaffhauser Bevölkerung auch in 
Zukunft einen echten Nutzen erfüllt. 
 
 

 

Museum im Zeughaus, Randenstrasse 34, 8200 Schaffhausen  
Telefon +41 (0)52 632 78 99, E-Mail info@museumimzeughaus.ch 
oder +41 (0)79 353 19 53, martin.huber@museumimzeughaus.ch 

www.museumimzeughaus.ch 


